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Amtliche Bekanntmachung 
 

Beteiligung der Öffentlichkeit: 

Badegewässerüberwachung im Amt Eiderkanal 
 

Nach den Bestimmungen der Badegewässerverordnung des Landes Schleswig-
Holstein ist die Öffentlichkeit vor jeder Saison zu beteiligen. 

Die im Bereich des Amtes Eiderkanal durch das Gesundheitsamt des Kreises 
Rendsburg-Eckernförde überwachten Badestellen, einschließlich der aktuellen 
Qualitätseinstufungen sind: 

 

Gemeinde Schacht-Audorf : Dörpsee 
Qualitätseinstufung:  Ausgezeichnet 

 

Bürgerinnen und Bürger können Vorschläge, Bemerkungen und Beschwerden zu 
den genannten Badestellen, sowie weiteren Plätzen, an denen ein reger Badebetrieb 
stattfindet, richten an: 

Kreis Rendsburg-Eckernförde 
Fachdienst Gesundheitsdienste 
Herrn Wolfgang Tismer 
Kaiserstraße 8 
24768 Rendsburg 
Telefon: 04331 / 202 – 560 
E-Mail: infektionsschutz@kreis-rd.de 
 
 
 
 
 
Schacht-Audorf, 21. März 2018 
 
Amt Eiderkanal 
Der Amtsvorsteher 
Ordnungsamt 
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Amtliche Bekanntmachung 
 
für die Gemeinde Bovenau 
  
  
  
  

Ansprechpartner: Sandra Günther 
Verwaltungsstelle: Osterrönfeld 

Schulstraße 36, 
24783 Osterrönfeld 

Telefon:  04331 / 84 71-35 
Telefax: 04331 / 84 71-71 
Zimmer: 15 
E-Mail: s.guenther@amt-eiderkanal.de 
Internet: www.amt-eiderkanal.de 
Az./Id-Nr.: 880.61 - Gue - 167378 
 
Öffnungszeiten: 
Mo, Mi u. Fr von 08.00 - 12.00 Uhr 
Di u. Do       von 14.00 - 17.30 Uhr 
im Übrigen nach Vereinbarung 
 
Osterrönfeld, 16. März 2018 

 
 
Bekanntmachung der Veräußerungsabsicht von Flächen der Gemeinde Bovenau 
 
 
 
Die Gemeindevertretung Bovenau hat beschlossen, die Flurstücke Nr. 26, 27, 32, 33 und 34 
(Flur 6, Gemarkung Bovenau-Wakendorf) mit einer Größe von 40.171 m² zu einem Preis von 
10.000,00 EUR zu veräußern. Dies wird hiermit bekannt gemacht. 
 
Auf den Flächen verläuft eine Entwässerungsleitung, die zeitnah vom Erwerber instand zu 
setzen ist. Die Gemeinde beteiligt sich an den nachgewiesenen Kosten mit 50%, bis maximal 
2.500,00 EUR, die Sanierung hat mit einem KG Rohr von 200 mm Durchmesser zu erfolgen. 
Im Bereich der Leitung, bis 2 Meter Abstand ist keine Bepflanzung zulässig. Für diese Ent-
wässerungsleitung ist eine Dienstbarkeit im Grundbuch einzutragen. 
Des Weiteren existieren für diese Flächen Auflagen vom Naturschutz. Auch diese sind einzu-
halten und mit der Eintragung einer entsprechenden Dienstbarkeit im Grundbuch zu sichern. 
 
Interessenten können innerhalb von 4 Wochen ihre Kaufabsicht für diese Flurstücke schriftlich 
an das Amt Eiderkanal, z.Hd. Frau Günther, Schulstr. 36, 24783 Osterrönfeld richten. 
 
Im Auftrag 
 
gez.: Günther 
 

 

 
Amtsangehörige Gemeinden         
Bovenau, Haßmoor, Ostenfeld (Rendsburg), Osterrönfeld, Rade bei Rendsburg, Schacht-Audorf, Schülldorf 
 

Konten der Amtskasse 
Volks-Raiffeisenbank eG, Rendsburg IBAN: DE66 2146 3603 0005 0300 13 BIC: GENODEF1NTO 
Sparkasse Mittelholstein AG IBAN: DE74 2145 0000 0002 1004 32 BIC: NOLADE21RDB  
Postbank Hamburg  IBAN: DE20 2001 0020 0226 4642 06 BIC: PBNKDEFF 150
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